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Es gibt keine jahreszeitlich untypischen Ver-

färbungen des Wassers, d. h. das Wasser 

ist klar, eventuell leicht grünlich, aber mit guter 

Sichttiefe (im knietiefen Wasser stehend, sind 

die Füße noch zu sehen). 

Eintrübungen des Wasserkörpers können 

eventuell durch aufgewirbeltes Sediment 

verursacht werden, das Wasser hat dann eine 

eher lehmig-bräunliche Färbung mit vielen 

Sandpartikeln. Im allgemeinen findet sich nach 

starkem Wind auch viel abgerissenes Seegras 

und Tang im Spülsaum. Diese Anschwemm-

ungen verbreiten zwar manchmal einen 

unangenehmen Geruch, sind aber harmlos.  

Es liegt keine Einschränkung für den 

Badebetrieb vor.



In küstenferneren Bereichen wurden 

bereits Blaualgenfelder gesichtet. Im 

Spülsaum finden sich noch keine 

auffälligen Anschwemmungen und 

Schlieren.

Beginnende Eintrübung des Wassers, 

es kommt eventuell schon zu leichter 

Flockenbildung, die Färbung ist eher 

grau-grünlich und wirkt schmutzig- trüb. 

Es liegt noch keine Einschränkung 

für den Badebetrieb vor.

Maßnahmen vor Ort:

Die Entwicklung der Blaualgensituation 

sollte von den Verantwortlichen vor Ort 

verstärkt beobachtet werden. 



Verstärktes Vorkommen von Blaualgen in 

Strandnähe wird beobachtet, erste Blau-

algenmatten oder -wolken im Wasser-

körper sind sichtbar, Färbung gelb-

bräunliche oder beigefarbene Fäden 

und / oder Flocken, das Wasser sieht aus 

wie „Feudelwasser“, die Sichttiefe ist 

bereits leicht eingeschränkt.

Es liegt eine Einschränkung für den 

Badebetrieb vor, insbesondere für den 

sensiblen Personenkreis (z.B. spielende 

Kinder im Flachwasserbereich).

Maßnahmen vor Ort:

An den betroffenen Badestellen erfolgt ein 

Aufstellen oder Aushang von Infotafeln.

Gelbe Flagge an den betroffenen 

Strandbereichen!



Starke Verunreinigungen durch 

Anschwemmungen am Strand, 

Blaualgenteppiche in Strandnähe, 

Sichttiefe ist sehr stark einge-

schränkt durch Aufrahmungen der 

Blaualgen und dichte Schlieren 

(„wie Erbsensuppe“). 

Geruchsbelästigung durch sich 

zersetzendes Blaualgenmaterial 

möglich.

Maßnahmen vor Ort:

Infotafeln bleiben bis auf weiteres 

stehen. Ggf. Verteilen von Info-

material und / oder Information der 

Badegäste durch Handzettel.

Betreiber von Badestellen 

(Strandwache DLRG, DRK etc. in 

Abstimmung mit dem Betreiber) 

und / oder Ordnungsbehörde 

erläßt, ggf. in Absprache mit der 

zuständigen Gesundheitsbehörde, 

ein befristetes Badeverbot. 

Einzelregelungen hierzu sind vor 

Ort festzulegen. 

Rote Flagge an den betroffenen 

Strandabschnitten!


